Lizensiert fur Gemeinde Mettenheim

Antragsteller: (Stempel, Name, Vorname, Firmenbezeichnung,

Firmensitz) A n t r ag

Name: Vorname: auf Anordnung

Firma: verkehrsregelnder MalRnahmen

StraRe u. Haus-Nr.: nach § 45 StvO

PLz: Wohnort mit Lageplan und Gestattungsvertrag

‘ Zutreffendes bitte ankreuzen bzw. ausfiillen

Gemeinde Mettenheim Verantwortlicher Bauleiter:
StraRenverkehrsbehorde Name Vorname:
Kloster 22
84562 Mettenheim

Telefon:

Fax:

Funktelefon, Handy:

Hiermit beantrage(n) ich / wir die Erteilung einer verkehrsrechtlichen Anordnung zur Durchfihrung
folgender Mainahme:

] halbseitige Sperrung ] Sperrung des FuRganger und/oder Fahrradverkehrs im Gehwegbereich
[ Gesamtsperrung des Verkehrs [] Einengung des Geh- und/oder Radweges
[ ] Einengung der Fahrbahn [] SicherungsmaRnahmen entlang der StraRe

Bezeichnung der Stral3e:
(Bundes- / Staats- / Kreisstral3e)

Ort der Mal3nahme:
(km von/bis, Ortschaft, Haus-Nr. usw)

Dauer der MaRnahme:
(am / von — his)

Grund der Maf3nahme:
(z.B. Kanalbau)

Die Kennzeichnung, Verkehrsfiihrung, Verkehrsregelung erfolgt nach

] beigefligtem Lage- und Verkehrszeichenplan
] beigefiigtem

Regelplan Nr.

] ohne Vorlage eines Verkehrszeichenplanes

Weitere Malinahmen zur Sicherung des Verkehrs (z.B. Umleitung, ggf. Umleitungsplan beilegen!):

800-6400/WM - Antrag auf Anordnung verkehrsregelnder Mal3namen § 45 StVO, V.P.A.GmbH -
Staudach 24 - 84323 Massing Telefon: 08724/965948, Fax: 08724/965949, Stand: 12/2008

[] Anliegerverkehr frei bis
(Ortsangabe)

Es wird hiermit versichert, dass ich / wir die Verantwortung fiir die ordnungsgemafRe Aufstellung der Verkehrszeichen und deren
Beleuchtung sowie die Aufstellung und Bedienung einer erforderlichen Signalanlage Gibernehme/n. Die dafiir entstehenden Kosten
werden von mir / uns getragen. Ereignen sich Verkehrsunfélle, die durch diese MalRnahme bedingt sind und mit ihnen in
urséchlichem Zusammenhang stehen, so wird die Haftpflicht gegenuber dem jeweiligen Trager der Stral3enbaulast in vollem
Umfang tbernommen.

Ort, Datum Unterschrift des Antragstellers
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1.

10.

11.

12.

Weitere Anordnungen, Auflagen und Bedingungen
- soweit sie sich nicht bereits aus dem anliegenden Regelplan /Verkehrszeichenplan/Umleitungsplan/Signallageplan mit Signalzeitenplan ergeben -
Die Sicherung der Arbeitsstelle und der Einsatz von Absperrgeraten hat nach den "Richtlinien fir die Sicherung von Arbeitsstellen an
StralRen (RSA)", (VkBI 1995 S. 221) zu erfolgen.

Insbesondere gilt:

Beginn der Arbeiten

Der Beginn der Arbeiten ist der anordnenden Behorde rechtzeitig vorher (etwa 48 Stunden)

anzuzeigen. Die anordnende Behérde entscheidet dann dariiber. ob eine Uberprifung der 13.
Arbeitsstelle vor der Inbetriebnahme, sofort nach ihrer Inbetriebnahme oder nur eine stichprobenartige
Uberwachung notwendig wird.
Abstand Arbeitsbereich/Verkehrsbereich
Zwischen dem Arbeitsbereich der Arbeitsstelle (z. B. Grabungskante, Baugerdte) und dem
Verkehrsbereich sind mdglichst folgende Mindestabstande einzuhalten:
- 0.3 m auf Stra3en innerorts
- 0.5 m auf Stralen auBBerorts
- 0,15 m auf Geh- und Radwegen. 14.
Arbeitsstelle und FuRBgéanger/Radfahrer
Auch die Sicherheit der FuBganger und Radfahrer darf im Bereich von Arbeitsstellen nicht
beeintrachtigt werden. Auf Sehbehinderte (Blinde), Rollstuhifahrer und Kinder ist besonders Riicksicht
zu nehmen. Geh- und Radwege sind nach Maglichkeit weiterzufiihren, ggf. tiber Notwege.
AuRerorts ist der FuRgangerverkehr nicht auf der Fahrbahn zu fihren oder zum Uberqueren der 15.
Fahrbahn aufzufordern. Bei Fiuihrung durch die Arbeitsstelle ist eine besondere Sicherung gegentiber
Baumaterialien oder Geréten vorzusehen.
Verkehrszeichen, Verkehrseinrichtungen und Absperrgerate
Es durfen nur die in der StrafRenverkehrs-Ordnung abgebildeten und die mit dem "Katalog der
Verkehrszeichen (VzKat)" (Beilage zu BAnz 1992 Nr. 66) zugelassenen Verkehrszeichen,
Verkehrseinrichtungen und Absperrgeréte mit den neuen Sinnbildern verwendet werden.
Die im VzKat festgeschriebenen allgemeinen Regeln zur Ausfiihrung und zur GréRRe einschl. der 16.
Anforderungen an ihre Materialien sind zu beachten.
Die Ausflihrung der Verkehrszeichen und Absperrgerate darf deshalb nicht unter den Anforderungen
anerkannter Gltebedingungen liegen. Soweit hierfir nur Rahmenvorschriften gegeben sind, soll nach
dem jeweiligen Stand der Wissenschaft und Technik verfahren werden.
Auch missen Verkehrszeichen, Verkehrseinrichtungen und Absperrgerate mindestens voll
retroreflektierend (Reflexfolien nach Typ 1 oder Typ 2 der DIN 67520) ausgefiihrt werden; sie diirfen
auch von aufen oder innen beleuchtet sein.
Pfosten und Rahmen sollen grau oder weif3 sein.
Voriubergehende Markierungen
Voriibergehende Fahrstreifenbegrenzungen (Zeichen 295), Leitlinien (Zeichen 340), Pfeile (Zeichen
297) und Sperrflichen (Zeichen 298) sind an Arbeitsstellen in gelb und/oder mit gelben 17.
Markierungsknopfreihen zu markieren.
Die Abmessungen und die geometrische Anordnung dieser Markierungszeichen richtet sich nach den
,.Richtlinien fur die Markierung von Straen (RMS) Teil 1 Abmessungen und geometrische Anordnung
von Markierungszeichen" (VkBI 1993 S. 667) i. V. m. den RSA. 18
Vorubergehende Fahrstreifenbegrenzungen (Zeichen 295) kénnen auch durch bauliche Leitelemente .
ergénzt oder ersetzt werden. Bei letzterem muB eine eindeutige Fihrung des Verkehrs sichergestellt
werden, Zweifel oder MiRverstandnisse sind auszuschlieRen.
Aufstellung der Verkehrszeichen, Verkehrseinrichtungen und
Absperrgerate
Die Verkehrszeichen, Verkehrseinrichtungen und Absperrgeréte sind gut sichtbar aufzustellen. Es ist
darauf zu achten, daR? Verkehrszeichen nicht die Sicht behindern. Insbesondere dirfen sie nicht die
Sicht auf andere Verkehrszeichen oder auf Blink- oder Lichtzeichenanlagen verdecken.
Die Verkehrszeichen, Verkehrseinrichtungen und Absperrgerate missen sich zu jeder Zeit in einem
einwandfreien Zustand befinden, ordnungsgeman befestigt und standfest aufgestellt sein.
Standort der Verkehrszeichen
Alle Verkehrszeichen sind grundsétzlich am rechten Fahrbahnrand aufzustellen. Bei zwei oder mehr
Fahrstreifen in gleicher Fahrtrichtung, bei sehr hohen Verkehrsstarken oder unginstigen ortlichen 19
Verhéltnissen sollen alle Verkehrszeichen zusatzlich am linken Fahrbahnrand bzw. auf der Mittelinsel :
(Fahrbahnteiler) aufgestellt werden, wenn hierfir ausreichender Raum vorhanden ist.
Verkehrszeichen dirfen auch im Bereich von Arbeitsstellen grundsétzlich nicht innerhalb der Fahrbahn
aufgestellt werden. In der Regel soll der Seitenabstand zur Fahrbahn betragen:
- innerorts 0,50 m, aber keinesfalls weniger als 0,30 m
- auRerorts 1,50 m.
Der lichte Abstand zwischen Fahrstreifen bzw. Fahrbahnbegrenzung und der Kante von Leitbaken soll
0,25 m betragen.
Aufstellhéhe der Verkehrszeichen
Die Aufstellhéhe von Verkehrszeichen im Bereich von Arbeitsstellen betragt mindestens:
- 2,00 m auferhalb der Fahrbahn und tiber Gehwegen
- 2,20 m Uber Radwegen
ausnahmsweise auf3erhalb von Geh- und Radwegen 20.
- 1,50 m aufRerorts (bei mehrstreifigen Straf3en)
- 1,50 m innerorts (z.B. auf Mittelinseln, Griinstreifen, Parkstreifen od. abgesperrten Fahrbahn teilen)
- 1,50 m auRerorts (bei mehrstreifigen Stral3en)
- 0,60 m auBerorts (bei zweistreifigen Stralen sowie bei Arbeitsstellen von kirzerer Dauer und bei
Vermessungsarbeiten). 21.
Abgleich mit der vorhandenen Beschilderung
Bei der Aufstellung angeordneter Verkehrszeichen, Verkehrseinrichtungen und Absperrgerate sowie
bei der Aufbringung voriibergehender Markierungen ist darauf zu achten, daf gleichzeitig die
angeordnete Aufhebung entgegenstehender Regelungen fir die Dauer der MaRnahme vorgenommen
wird. Zweifel oder MiRverstandnisse bei den Verkehrsteilnehmern sind auszuschlieBen.
Anpassung an aktuellen Stand 22
Die Verkehrszeichen, Verkehrseinrichtungen und Absperrgerate und voriibergehenden Markierungen :
sind entsprechend der verkehrsrechtlichen Anordnung dem jeweiligen Fortschritt der Arbeiten an der
Arbeitsstelle anzupassen.
Haltverbote
Haltverbote im Bereich geplanter Arbeitsstellen sind rechtzeitig (etwa 72 Stunden) vor Beginn einer
MafRnahme mit einem Hinweis auf den Beginn der Verkehrsbeschrankung (Zusatzzeichen mit Datum
und Uhrzeit) aufzustellen. Die Aufstellung mu3 mit Datum und Uhrzeit dokumentiert werden; die
amtlichen Kennzeichen der zu diesem Zeitpunkt geparkten Kraftfahrzeuge sind festzuhalten.
Die Aufzeichnung ist an der Arbeitsstelle bereit zu halten. 1
Absperrungen
Absperrgeréate (Absperrschranken, Leitbaken, Warnbaken, Leitkegel und fahrbare Absperrtafeln)
verbieten das Befahren der abgesperrten StralRenflache; Absperrschranken (Zeichen 600) verbieten
auch das Betreten der abgesperrten Flache. Absperrgerate sind deshalb so aufzustellen, dal das
Verbot rasch und zweifelsfrei erkannt werden kann und eine eindeutige Fihrung des Verkehrs
sichergestellt ist.
Aufgrabungen wie Baugruben, Straenauskofferungen sind immer mit Absperrschranken
abzusperren. Ebenso sind immer FuBganger- und Radverkehrsflachen gegentiber dem Arbeitsbereich
mindestens mit Absperrschranken abzusperren. 2.
An einer Langsabsperrung der Fahrbahn sind, wenn mit Querverkehr zu rechnen (z. B. aus
Einmiindungen oder Ausfahrten) ist oder FuBgénger am Durchqueren des Arbeitsstellenbereiches
gehindert werden sollen, zusatzlich Absperrschranken aufzustellen.
Die Oberkante der Absperrschranke muf bei allen Absperrungen 1 Meter Uber der Aufstellflache 3.
liegen.
Unter Absperrschranken mussen im Bereich von Aufgrabungen auf oder neben Gehwegen und
Notwegen sowie in FuBgéangerbereichen in der Regel zusétzlich Tastleisten angebracht werden; in 4.
anderen Fallen koénnen sie angebracht werden. Die Tastleiste ist entsprechend einer Absperrschranke
zu gestalten. lhre Unterkante darf nicht hoher als 0,15 m tiber der Aufstellflache angebracht werden.
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Warnleuchten

Absperrungen (Voll-, Teil- und Langsabsperrungen) sind dann, wenn die Arbeitsstelle auch wahrend
der Dammerung, der Dunkelheit oder bei eingeschrankten Lichtverhéltnissen (z. B. Nebel) besteht,
zusatzlich mit Warnleuchten abzusichern. Bei Vollsperrungen sind Warnleuchten mit rotem Dauerlicht,
im Gbrigen Warnleuchten mit gelbem Dauerlicht zu verwenden. Wo es innerhalb geschlossener
Ortschaften geboten ist, gegenuber anderen Lichtquellen eine gréRere Auffalligkeit zu erwirken,
kénnen ausnahmsweise Warnleuchten mit gelbem Blinklicht auf Leitbaken eingesetzt werden.

Im Gbrigen bleibt der Einsatz von Vorwarn-Blinkleuchten, Warnwinkebaken usw. unbertihrt.

Leitmale

An allen Bauwerken, Bauteilen, Geriisten und Lichtraumprofilrahmen mit einer lichten Durchfahrthohe
von auch nur voriibergehend weniger als 4,50 m sind Leitmale anzubringen. Bei seitlichen
Einschrankungen ist der Verkehr in der Regel mit Hilfe von Absperrgeraten so vorbeizufiihren, da die
Sicherheit im Arbeitsbereich und im Verkehrsbereich gewahrt bleibt.

Warnposten/Warnbander

Warnposten durfen keine Verkehrsregelung vornehmen. Werden sie eingesetzt, missen sie
Warnkleidung und eine Warnfahne so tragen, dai sie fur den Verkehrsteilnehmer in voller GroRe
sichtbar sind.

Rot-weile Bander (Warnbéander) dienen ebenfalls nicht der Verkehrsregelung. Sie sind lediglich ein
zusétzliches Element der optischen Fihrung und Kennzeichnung. Sie sollen auRerorts nicht
verwendet werden.

Arbeitsfahrzeuge

Arbeitsfahrzeuge, die Sonderrechte nach § 35 Abs. 6 StVO in Anspruch nehmen, missen eine rot-
weiB-rote Sicherheitskennzeichnung nach DIN 30710 "Sicherheitskennzeichnung von Fahrzeugen und
Geréten tragen. Zusétzlich sollen sie mindestens eine Kennleuchte fiir gelbes Blinklicht (Rundumlicht
gemal § 52 Abs. 4 StVZO) besitzen. Die Sonderrechte dirfen dabei nur unter gebuhrender
Berticksichtigung der 6ffentlichen Sicherheit und Ordnung ausgetibt werden.

Andere Arbeitsfahrzeuge haben die Verkehrsregel der StVO sowie die Ausristregeln der StVZO zu
beachten. Insbesondere gilt § 1 Abs. 2 StVO.

Arbeitsfahrzeuge wie Radlader und Schaufellader, die nur ausnahmsweise auBerhalb einer
abgesperrten Arbeitsstelle im Verkehrsbereich (z. B. zur Beférderung von Giitern) eingesetzt werden,
mussen entweder zugelassen oder von der Zulassungspflicht befreit sein.

Warnkleidung

Personen. die auBerhalb von Gehwegen und Absperrungen im Verkehr eingesetzt oder neben dem
Verkehrsbereich tatig und nicht durch eine geschlossene Absperrung (Absperrschranken oder
Bauz&une) von diesem getrennt sind, miissen Warnkleidung nach DIN EN 471 tragen.

Umleitungen

Die ,,Richtlinien fir Umleitungsbeschilderung (RUB)" (VkBI 1992 S. 218) und die "Richtlinien fir
verkehrslenkende MaBnahmen der StraRenverkehrsbehérden, der StraBenbaubehorden und der
Polizei (Verkehrslenkungsrichtlinien)- (VkBI 1968 S. 23g) sind zu beachten.

Die Umleitung ist so rechtzeitig anzukindigen, dal sich der Verkehrsteilnehmer auf die neue,
unvorhergesehene Situation einstellen kann.

Die Umleitungsbeschilderung ist an jeder Stelle mit der ortlich vorhandenen Beschilderung
abzustimmen.

Weiterhin geltende Verkehrszeichen einschl. der Wegweisung und der Verkehrseinrichtungen diirfen
durch die Umleitungsbeschilderung nicht in ihrer Wirkung beeintrachtigt werden.

Bei Vollsperrung ist die entgegenstehende wegweisende Beschilderung bzw. sind die Zielangaben rot
auszukreuzen. Die dazu verwendeten Materialien missen auch bei Nacht deutlich erkennbar sein. Bei
groReren Umleitungen iber langere Streckenabschnitte ist die Umleitungsbeschilderung mit
Zusatzzeichen, welche den Namen des Zielortes enthalten, zu erganzen.

Lichtzeichenanlagen

Die "Richtlinien fur Lichtsignalanlagen (RIiLSA) - Lichtzeichenanlagen fur den StraRenverkehr" (VKBI
1992 S. 356) sind zu beachten. Dies gilt insbesondere fiir den Anhang G., ,Engstellensignalisierung”
und Nr. 10.5 "ErsatzmaBnahmen bei Betriebsunterbrechungen".

Die Signalgeber sind neben dem rechten Fahrstreifen aufzustellen. Im Bereich des rechten
Fahrstreifenrandes durfen sie in Ausnahmefallen nur aufgestellt werden, wenn dadurch der
vorbeiflieBende Verkehr nicht behindert bzw. keine zusatzliche Engstelle geschaffen wird. Der
Signalgeber kann jedoch auf dem Fahrstreifen aufgestellt werden, wenn dieser nachfolgend durch die
Arbeitsstelle eingeengt wird.

Der Einsatz von Polizei fir planbare, langere Betriebsunterbrechungen an einer vorhandenen
Lichtzeichenanlage ist auszuschliefen. Im ubrigen ist er auf das unbedingt notwendige MaR zu
begrenzen. Eine Information tiber den jeweils zusténdigen Stordienst und dessen Telefonnummer ist
am Steuergerét der Lichtzeichenanlage anzubringen.

Bereithalten der verkehrsrechtlichen Anordnung

Die verkehrsrechtliche Anordnung ist einschl. der Anlagen (Regelplan, Verkehrszeichenplan usw.) auf
der Arbeitsstelle bereitzuhalten und ggf. den zustandigen Personen auf Verlangen zur Prifung
vorzulegen.

Mitwirkungspflicht des (Bau-)Unternehmers

Der (Bau-)Unternehmer hat im Hinblick auf seine Verkehrssicherungspflicht —standig
eigenverantwortlich zu priifen, ob zur Sicherung des Straenverkehrs Manahmen geboten sind, die
tber diese verkehrsrechtliche Anordnung hinaus gehen. Erscheinen hiernach zusétzliche
(verkehrsrechtliche) MalRnahmen geboten, ist unverziiglich bei der zustandigen Behorde, bei Gefahr
im Verzug bei der Polizei, ggf. unter Vorlage eines geénderten Verkehrszeichenplanes, eine
ergénzende Anordnung einzuholen.

Beendigung der Arbeiten/Wiederherstellung des urspringlichen
Zustands

Soweit vorhandene Verkehrszeichen, Verkehrseinrichtungen und/oder Markierungen aus AnlaB der
Arbeitsstelle entfernt, abgedeckt, ausgekreuzt oder ergénzt wurden, sind diese mit der
verkehrssicheren Beendigung der Arbeiten wieder in dem urspriinglichen Zustand herzustellen. Eine
schriftliche Bestéatigung ist der anordnenden Behérde spatestens eine Woche nach
Beendigung der Arbeiten vorzulegen.

Hinweise:

Unbertihrt von der verkehrsrechtlichen Anordnung zur (verkehrsrechtlichen) Sicherung der
Arbeitsstelle und zum Einsatz der Absperrgerate bleiben:

- die  SicherungsmafRnahmen, welche  sich  zusatzlich aus der fortbestehenden
Verkehrssicherungspflicht des (Bau-)Unternehmers des ortlichen Bauleiters und des Bauherrn, aber
auch des Tragers der StraBenbaulast, ergeben kénnen (z. B. Bauzaun, Schutzdécher, Schutzwéande
usw.)

- die SicherungsmaBnahmen, welche sich aus anderen einschlagigen Schutz- und
Sicherungsvorschriften, z. B. der Berufsgenossenschaft, ergeben koénnen (z. B. bauliche
Leitelemente).

Stellt die zustandige Behorde oder die Polizei Zuwiderhandlungen gegen diese verkehrsrechtliche
Anordnung fest und werden sie vom (Bau-)Unternehmer nicht sofort behoben, kann auf dessen
Kosten ein Dritter mit der Ausfuihrung betraut werden. Die Arbeitsstelle kann aber auch, soweit sie sich
auf den StraBenverkehr auswirkt, auf dessen Kosten beseitigt werden.

Bei Gefahr in Verzug ist die Polizei, vertreten durch jeden einzelnen Polizeivollzugsbeamten, befugt,
anstelle der zustandigen Behérde selbst vorlaufige MaRnahmen anzuordnen. Dies wird in der
verkehrsrechtlichen Anordnung vermerkt. Die zusténdige Behorde wird verstandigt.

Ordnungswidrig im Sinne des § 24 des StraBenverkehrsgesetzes handelt, wer vorsétzlich oder
fahrlassig entgegen § 45 Abs. 6 StVO mit Arbeiten beginnt, ohne zuvor Anordnungen eingeholt zu
haben, die Anordnungen nicht befolgt oder Lichtzeichenanlagen nicht bedient (§ 49 Abs. 4 Nr. 3
StVO). Davon unbertihrt gilt das Haftungsrecht und das Strafrecht.

Weiter zuriicksetzen




	Unbenannt
	Unbenannt
	Unbenannt
	Unbenannt

	_button_next: 
	_gouvbox_empty: 
	_message: 
	edate: 
	az: 
	vorgang: 
	hmv: 800-6400/WM - Antrag auf Anordnung verkehrsregelnder Maßnamen § 45 StVO, V.P.A.GmbH - Staudach 24 -  84323 Massing  Telefon: 08724/965948, Fax: 08724/965949, Stand: 12/2008
	lageplan: mit Lageplan und Gestattungsvertrag
	seite1: Seite 1 von 2
	seite2: Seite 2 von 2
	strassenbezeichnung: 
	dauer: 
	grund: 
	regelplannr: 
	weitere_massnahmen: 
	ortsangabe: 
	ort_datum: 
	unterschrift: 
	massnahme: Off
	kennzeichnung: Off
	anliegerverkehr: Off
	strasse1a: Straße u. Haus-Nr.:
	ort1a: Wohnort:
	plz123: PLZ:
	name: 
	vorname1: Vorname:
	vorname: 
	name1: Name:
	firma1: Firma:
	firma: 
	strasse: 
	plz: 
	ort: 
	name_bauleiter: 
	vorname_bauleiter: 
	telefon_bauleiter: 
	fax_bauleiter: 
	mobil_bauleiter: 
	ort_massnahme: 
	rahmen: 
	schaltflaeche1: 


